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Was fur Aufbau und Betrieb moderner
Schulbibliotheken zu fordern ist

Hans A. Miller
Von kantonalen Instanzen

— Konstituierung einer kantonalen Schulbi-
bliothekskommission evtl. als Kommission
fur Schul- und Gemeindebibliotheken

— Erlass kantonaler Vorschriften (iber:

— Verpflichtung zur Fihrung von Schul-
bibliotheken

Minimalen Blucherbestand

Einrichtung und Grosse der Bibliothek

Finanziellen Aufwand fur Blucher-

anschaffungen
— Besoldung der Bibliothekare

— Kantonale Subventionen flr Blcheran-
schaffungen und Besoldung der Bibliothe-
kare

— Ausbildung der Schulbibliothekare

— Ausbildung in Jugendbuch- und Biblio-
thekskunde:

— der Lehramtskandidaten in den Semina-
ren, den Spezial- und Hochschulkursen

— aller Lehrer im Rahmen der obligatori-
schen Lehrerfortbildung

Von den Gemeinden

— Einrichtung von Bibliotheksraumlichkeiten
in jeder Schulanlage

— Bereitstellung eines angemessenen Be-
standes an Buchern und Medien

— Leistung eines jahrlichen Anschaffungs-
kredites nach Massgabe der Schuler- oder
Klassenzahl

— Besoldung der Schulbibliothekare (minde-
stens wie fir Unterricht in Werken)

Von der Lehrerschaft

Betrieb der Bibliotheken

Einflihrung der Schiiler in Aufbau und An-
gebot der Bibliotheken

Einbezug der Bibliothek in das gesamte Un-
terrichtsgeschehen

Arbeit mit Klassen und Gruppen in der Bi-
bliothek

Schulbibliotheken im Kanton Ziirich

Kurt Zimmermann/Egon Wilhelm

Schulbibliotheken sind nach heutiger Auffas-
sung nicht in einem Konkurrenzverhéltnis zu
den Gemeindebibliotheken zu sehen. Viel-
mehr sind sie die notwendige Erganzung zur
allgemein offentlichen Bibliothek: Die Schul-
bibliothek bietet altersspezifische Belletristik
und Sachliteratur an; sie ist zugleich ein zen-
traler Ort der Schule, der Information und Un-
terhaltung in Zwischenstunden anbietet. In
einer Schulbibliothek, die als zentrale Infor-
mationsstelle zu denken ist, soll auch eine hal-
be, eine ganze Klasse lektionsweise arbeiten
konnen. Eine Schulbibliothek soll nicht nur
kurzfristig gedffnet sein; ideal ist es, wenn die
wochentliche Schulzeit durch die Offnungs-
zeit der Schulbibliothek begleitet wird.

Grundvorstellung und Richtlinien

Gewiss gibt es in unserem Kanton seit lange-
rer Zeit die Institution der Klassenserien mit
einem durchschnittlichen Bestand von
60—100 Buchern. Aber bis vor fuinfzehn, zehn
Jahren fanden sich eigentlich verhéaltnismaés-
sig wenige Freihandbibliotheken in eigenen
Raumen eines Schulhauses. Erst durch die
gezielte Aufklarungsarbeit der Kantonalen
Kommission fir Gemeinde- und Schulbiblio-
theken wurde die Realisation von Schulbiblio-
theken nach heutigen Vorstellungen moglich.
Die Erziehungsdirektion des Kantons be-
schloss auf Antrag der Kantonalen Biblio-
thekskommission Richtlinien, die bei Umbau-



882

schweizer schule 18/83

ten oder Neubauten von Schulhdusern zu be-

achten sind. Die Richtlinien schreiben vor:

— Jedes Schulhaus mit mehr als sechs Schul-
klassen hat Anrecht auf eine eigene Frei-
handbibliothek.

— Die Schulbibliothek soll die Grdsse eines
Klassenzimmers umfassen.

— Die Schulbibliothek ist zentral, moglichst
im Eingangsteil des Schulhauses zu errich-
ten.

— Der Buchbestand soll 5—10 Blcher pro
Schuler betragen.

— In der Schulbibliothek sind Arbeitsplatze
fir eine Schulklasse einzurichten (20-25
Platze).

— In kleineren Gemeinden kann die Schulbi-
bliothek zweckmassig mit der Gemeindebi-
bliothek kombiniert werden. Es ergibt sich,
dass sich der Standort einer solch kombi-
nierten Bibliothek in einem Schulhaus be-
findet.

Wenn diese Richtlinien eingehalten werden,
kann eine Schulbibliothek gefihrt werden, die
in methodisch geschickter Weise eine ziel-
richtige Einfuhrung in Aufbau und Betrieb
einer Bibliothek vermittelt; eine zusatzliche
und nicht unwesentliche Aufgabe der Schul-
bibliothek.

Wirklichkeit

Noch ist der Schritt hin zu einer umfassenden
Einrichtung von Schulbibliotheken in unse-
rem Kanton erst zu leisten. Nach einer Umfra-
ge im Jahre 1980 sind von den insgesamt 670
Schulbibliotheken des Kantons Zirich erst
34% Freihandbibliotheken, 12% sind mit Ge-
meindebibliotheken kombiniert, wahrend
40% aller Schulhauser die Schuler mit Klas-
senserien bedienen, wie dies seit jeher gelibt
wurde. 14% aller Schulen haben bedauerli-
cherweise noch keine Schulbibliothek; gele-
gentlich wird in solchen Fallen auf nahegele-
gene Gemeinde- oder Quartierbibliotheken
verwiesen. Ein Hinweis, der sich oft als Ent-
schuldigung dafur entpuppt, dass man im ei-
genen Haus nicht gezwungen sein will, die
Einrichtung einer Bibliothek zu erméglichen.
Leider ist auch ein Grossteil der Freihandbi-
bliotheken nicht so gestaltet, dass er den
Richtlinien des Kantons entspricht. Meist sind
die gewahlten Raumlichkeiten ungunstig pla-

ziert, oder sie sind nicht gross genug, um
einer Klasse die geforderten Arbeitsplatze an-
zubieten.

An eigentlichen Musterbibliotheken konnen
wir darum bis heute nur zwischen 20 und 30
Bibliotheken vorzeigen; doch werden in ver-
schiedenen Schulgemeinden — meist im
Nachgang zu den kantonalen Visitationen —
erfreuliche Anstrengungen unternommen,
dem Ubelstand abzuhelfen. Es wird auch die
Aufgabe der Kantonalen Bibliothekskommis-
sion sein, in den achtziger Jahren den Ausbau
der Schulbibliotheken mit aller Entschieden-
heit voranzutreiben. Dabei ist an die Ausbil-
dung und Besserstellung der Schulbibliothe-
karin/des Schulbibliothekars ebenso zu den-
ken wie an die Aufklarung der Schulbehérden
und die Bekanntmachung und Realisation der
Richtlinien. Entscheidend fallt dabei die
grundsatzliche Haltung der Behorden ins Ge-
wicht, die mit dem Eigenwert der Schulbiblio-
thek (neben der allgemein offentlichen Biblio-
thek) in geeigneter Weise vertraut gemacht
werden mussen.

Eine Sonderaufgabe stellen die Mediotheken
in den gegen zwanzig Mittelschulen des Kan-
tons dar. Richtlinien der Erziehungsdirektion
aus dem Jahre 1976 haben immerhin bewirkt,
dass in fast allen Mittelschulen die DK einge-
fuhrt ist und dass an sechs Mittelschulen be-
reits moderne Mediotheken in Betrieb sind
oder demnachst realisiert werden konnen.

Ausblick

Der Einsatz flr Schulbibliotheken in unserem
Kanton wird darum vor allem in drei Richtun-
gen erfolgen mussen:

1. Aufklarungsarbeit bei den Schulbehorden

2. Ausbildung von Schulbibliotheken in Kur-
sen (Zurzeit werden 11/2-tagige Kurzausbil-
dung oder der — weniger gewahlte — 200-
Stunden-Kurs fir nebenamtliche Gemein-
de- und Schulbibliothekare an der Zentral-
bibliothek Zurich angeboten).
Besserstellung der Schulbibliothekare im
Schulalltag (Entldhnung/Stundenentla-
stung)

3. Beratung und Betreuung (Zurzeit ist ein
Handbuch Uber die Schulbibliothek — be-
stimmt far Lehrer und Schulbibliothekare —
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in Vorbereitung. Alle zwei Jahre findet eine
besondere Tagung fur Schulbibliothekare
auf kantonaler Ebene statt.)
Im Rahmen der Kantonalen Bibliothekskom-
mission sind finf Mitglieder in der Gruppe

«Schulbibliotheken» als kantonale Berater ta-
tig. Zusammen mit dem Plenum der Kommis-
sion gilt es, in den kommenden Jahren in un-
serem Kanton die Entwicklung der Schulbi-
bliotheken tatkraftig voranzutreiben.

Schulbibliotheken im Kanton Bern

Anton Lindgren

Das im Kanton Bern im Aufbau begriffene Bi-
bliotheksnetz gliedert sich in zwei Hauptbe-
reiche: einerseits in wissenschaftliche Biblio-
theken und Spezialbibliotheken, anderseits in
Gemeindebibliotheken und Schulbibliothe-
ken.

Die Schulbibliotheken bilden die Basis des
bernischen Bibliothekswesens, das ermagli-
chen soll, dass jedem Einwohner jeder von
ihm bendétigte und im Bibliotheksnetz vorhan-
dene Informationstrager (Buch, Bild- und
Tontrager) innert nutzlicher Frist vermittelt
werden kann.

Daraus ergibt sich fur die Einrichtung und Ge-
staltung von Schulbibliotheken eine doppelte
Aufgabe: sie mussen einerseits den Bedurf-
nissen der betreffenden Schule entsprechen,
anderseits echte Teile des grosseren Ganzen,
eben des kantonalen Bibliotheksnetzes, sein.
Den Beddrfnissen der Schule entsprechen die
Bibliotheken in erster Linie durch ihren Be-
standesaufbau und durch ihre Raumgliede-
rung und Einrichtung. Das Buchgut soll den
Kindern sowoh! Lesefreude schenken wie
sinnvolle Freizeitgestaltung ermdglichen; der
Schule aber soll das Buchgut gleichzeitig als
Mittel dienen, um von allen Fachern aus die
Kinder zu selbstandiger Informationsbeschaf-
fung und Informationsverarbeitung anzulei-
ten und dadurch die Fahigkeit und die Lust far
lebenslanges Weiterlernen nach jeweiligem
Bedurfnis entwickeln. Die Schulbibliothek
wird von Schilern und Lehrern als Werkstatte
fur geistige Arbeit gebraucht. Daher ist sie
auch so eingerichtet, dass man dort nicht nur
Biicher holen, sondern dass man darin auch
verweilen kann und Platz findet zum Nach-
schlagen, Notieren und Diskutieren in Grup-
pen wie im Klassenverband.

Teil des Bibliotheksnetzes werden die Schul-
bibliotheken formal vor allem durch die ein-
heitliche Bibliothekstechnik. Die Vereinheitli-
chung wird durch die konsequente Anwen-
dung der von der SAB gemeinsam mit dem
Schweizer Bibliotheksdienst herausgegebe-
nen «Arbeitstechnik fir Schul- und Gemein-
debibliotheken» in allen Schul- und Gemein-
debibliotheken erreicht. So weisen diese Bi-
bliotheken zwar einen unterschiedlichen, auf
die Bedurfnisse ihrer Leser abgestimmten Be-
stand auf, stimmen aber in der Klassifizierung
und Aufstellung des Buchgutes wie im Auslei-
heverfahren uberein. Die Vorteile dieser Ein-
heit in der Verschiedenheit liegen auf der
Hand: erst so kann die Bibliotheksarbeit so-
wohl rationell und kostensparend wie pad-
agogisch sinnvoll geleistet werden.

Der padagogische Gesichtspunkt ist uns be-
sonders wichtig; denn die Schule soll nicht
nur Wissen vermitteln, sondern auch Anlei-
tung geben fur die Erganzung der Grundbil-
dung durch lebenslanges Weiterlernen. Die in
der systemkonform eingerichteten Schulbi-
bliothek erlernten Verfahren fur Informations-
beschaffung und Informationsverarbeitung
lassen sich spater in der ebenfalls systemkon-
form eingerichteten Gemeindebibliothek oh-
ne Umlernen anwenden. So ergibt sich ein
nahtloser Ubergang von der Grund- zur Wei-
terbildung.

Es ist bemerkenswert, dass der Anstoss zur
Erneuerung des bernischen Bibliothekswe-
sens nicht von den Schulen ausgegangen ist.
Durch die Freihandaufstellung des Buchgutes
und durch die Einfuhrung des Ticket-Auslei-
heverfahrens gelang den Bibliothekaren auf
Gemeindeebene in Biel (1954) und in Bern
(1947-1961) fur die allgemeindffentlichen Bi-



	Schulbibliotheken im Kanton Zürich

